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Mitgliedsantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Tourismusverein Rostock & Warnemünde e. V. 

 

Name/Firma:  

Rechtsform:  

Name Inhaber/in bzw. 

Geschäftsführer:  

Ansprechpartner/in:  

Straße/Hausnummer:  

PLZ/Ort:  

Telefon:  

Telefax:  

e-Mail:  

Internet:  

 

Die/Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass Sie/Er bei Aufnahme in den Tourismusverein Rostock 

& Warnemünde e. V. die Vorschriften der Satzung sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

und des Vorstandes anerkennt.  

Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich aus der zur Zeit der Antragstellung gültigen Beitragsordnung. 

 

 ........................................   ..................................................  

Ort, Datum Unterschrift, Stempel 
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BEITRAGSORDNUNG 

des Tourismusverein Rostock & Warnemünde e.V. 
 
Auf der Versammlung des Verkehrsvereins der Hansestadt Rostock e.V. am 16.01.2007 wurde 
folgende Beitragordnung beschlossen: 
 
Jahresbeiträge 
 
Einzelpersonen        120,00 € 
 
Kulturelle- und ideelle Vereinigungen     120,00 € 
Verbände, Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
Berufsvereinigungen o.ä.  
 
Hotels, Gaststätten, Pensionen, Restaurants, Firmen usw.  120,00 € 
 
Die Jahresbeiträge sind nach Zugang der Beitragsrechnung spätestens bis zum 31.03. des laufenden 
Jahres einzuzahlen. 
 
In begründeten Fällen kann der Vorstand Mitgliedsbeiträge abweichend von der Beitragsordnung 
korrigieren. 


